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  Ihre Zuschrift vom 29. Dezember 2023 
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Ihre obige Zuschrift ist im Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württem-
berg eingegangen. Sie bitten unter Verweis auf das LIFG um Zusendung „eine[r] 
Übersicht über alle bisherigen IFG-Anfragen inklusive der dazugehörigen rechtskräfti-
gen Bescheide“. 

Wir teilen Ihnen zunächst mit, dass beim Ministerium der Justiz und für Migration An-
fragen nach dem IFG, also dem Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen 
des Bundes, weder eingegangen sind noch beschieden wurden. 

Sollten Sie Ihre Anfrage in der Sache dagegen auf das Landesinformationsfreiheits-
gesetz (LIFG) und in diesem Zusammenhang eingegangene Anfragen bezogen ha-
ben, verweisen wir vorsorglich auf die Landtagsdrucksache 17/5002 („Anträge auf 
Akteneinsicht und Informationsweitergabe an die Landesregierung“). Dort sind unter 
Ziffer 9 bis 11 die entsprechenden Übersichten – getrennt nach Legislaturperioden – 
enthalten. Da sehr viele der Anfragen zudem über das Portal „fragdenstaat.de“ ge-
stellt werden, können Sie die entsprechenden Antworten des Ministeriums der Justiz 
und für Migration im Übrigen auch dort einsehen. 
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Weiter dürfen wir vorsorglich darauf hinweisen, dass eine Übersicht über alle bisheri-
gen LIFG-Anfragen samt den dazugehörigen Bescheiden im Ministerium der Justiz 
und für Migration nicht existiert. Informationspflichtige Stellen unterliegen grundsätz-
lich auch keiner Beschaffungspflicht und sind nicht verpflichtet, bislang nicht vorhan-
dene Unterlagen zu erstellen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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